
Statement
Dipl.-Ing. W i r z, Hannover

1. These:

Die Fiktion des § 2, Abs. 2 Satz 1 HOAI,
wonach die Grundleistungen diejeni-
gen Leistungen umfassen, ,,die zur ord-
nungsgemäßen Erfüllung eines Auftra-
ges im Allgemeinen erforderlich sind“,
trifft auf sämtliche landschaftsplaneri-
sche Leistungen nicht zu. Was zur ,,ord-
nungsgemäßen“ Bearbeitung von UVS,
LBP und LAP erforderlich ist, ergibt
sich vielmehr aus den jeweiligen mate-
riell- und verfahrensrechtlichen gesetz-
lichen und untergesetzlichen, die Stra-
ßenplanung bestimmenden Vorschrif-
ten (s. BGH-Urteil v. 24.10.1996).

2. These:

Beauftragte Planer sind - selbst bei der
Bearbeitung von UVS - keine Gutach-
ter, die eigenverantwortlich agieren,
sondern ,,Erfüllungsgehilfen“ i. S. d.
BGB der auftraggebenden Straßen-
bauverwaltung. Ob eine vom Planer zu
erbringende Leistung Grundleistung

oder Besondere Leistung i. S. d. HOAI
ist, ist verfahrensrechtlich ohne jeden
Belang. Das Risiko, im Verfahren mit
mangelnden Antragsunterlagen ,,hän-
genzubleiben“, kann daher nicht mit
Hinweis auf das (privatrechtliche) Ver-
hältnis Auftraggeber - Auftragnehmer
an den Planer delegiert werden.
Fazit: Die vom zu beauftragenden Pla-
ner erwartete Leistung definiert sich
nicht nach der HOAI, sondern nach
den materiell- und verfahrensrechtli-
chen  Vorschriften und muss daher im
Einzelfall bestimmt werden.

3. These:

Grundsätzliche Prinzipien der HOAI
(,,Kartierungen  sind Besondere Lei-
stungen“) sind - historisch erklärbar -
in der Anwendung bei der ,,landschafts-
pflegerischen Straßenplanung“ außer
Kraft gesetzt (siehe K ü st e r im HOAI-
Kommentar von H artman n); dies
verkompliziert die HOAI-Anwendung

für alle diejenigen, die nicht nur im Auf-
trage der Straßenbauverwaltungen tä-
tig sind.
Fazit: Bei nächster Gelegenheit sollten
die grundlegenden Prinzipien der HOAI
wieder Eingang in die Honorarberech-
nung der landschaftsplanerischen Bei-
träge zur Straßenplanung finden (HIV-
StB).

4. These:

Besondere Leistungen sind alle diejeni-
gen Leistungen, die ,vom zu beauftra-
genden Planer nicht zu dem von der
HOAI für die Grundleistungen vorgese-
henen Honorar auskömmlich bearbei-
tet werden können.
Fazit: Um herauszubekommen, welche
Leistungen zu dem von der HOAI für
die Grundleistungen vorgesehenen
Honorar auskömmlich bearbeitet wer-
den können, ist dringend eine unab-
hängige gutachterliche Bearbeitung er-
forderlich.
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